
n-1,956 der Beilagen zu den Steno<r,r~.phisc11en ProtokoHen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

DA. FRANZ lÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

r 

\.. 

Zahl: 50 115/562-11/2/9] 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 Wie n 

.J 

Wie n, am 1 6 . J u 1 i 1 9 91 

1{56 lAB 

1991 -07- 1 8 
zu {{!l6/J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat MacleIeine PETROVIC, STOIS1TS 

und Freundinnen haben am 29. Mai 1991 unter der Nr. 1196/J an 

mich einp schrift] iche pa.rlamentarische Anfragü b(~treffend 

"Vorgangsweise der Sicherheilsbehörden in der Causa Georg 

Helmut. SMOLLIN" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Der geschilderte Sachverhalt bildet den Gegenstand einer 
~nfrage an den Bun0esminisLer {Ur Jllstiz. Werden S~e ~ie 
1m Sachverhalt erwahnLe lnvolvlerung der BundesDollzel­
behörden zum An 1 aß für fd ne Un lers uchung nehmen'? W(~rlTl 
nein, warum nichl? 

2. In einern Fernschreiben der Bundespolizeidirektion Graz an 
die Bundespolizeidire]{tioJl Salzburg vom 27. Mai 1975 wird 
Herr Smollin bei den Salzburger Befiörden - mit nachweis­
lich großem "Erfolg" - als Querulant, Kreditbetrüger und 
Vorbestrafter bezeichnet, es wird ferner behauptet, daß 
ihm die Gewerbeberechtigung entzogen sei. Aufgrund wel­
cher Fakten bzw. Urteile hat die BundespolizeIdirektion 
Graz dieses vorhandene Fernschreiben verfaßt? 
Welche Schritte werden Sie gegen die Verfasser des Fern­
schreibens setzen? 

3. Bereits vor des Ausspruches der vollen Entmündigung über 
Herrn Smollin teilte der Leiter der Salzburger Kriminalpo­
lizei Dr. Glinig an Geschäftspartner von Smollin mit, daß 
dieser voll entmündigt sei. Welche Schritte werden Sie im 
Zusammenhang mit dieser Mitteilung setzen? 

4. Dif' Verbreitung falscher Informationen, die einen wirt­
schaftlichen Schaden einer Person herbeigeführt haben, 
kann ein tatbildmäßiges Verhalten im Sinne des STGB dar­
stellen. Welche Schrltte werden Sie im Hinblick auf § 84 
Stpo ergreifen? . 

5. Werden Sip bc>stl~pbt spin, einen Bpilrar' im Ra,hrnen d(-:r 
vOllständige]1 Aufklä~ung des Sachverhaftes sowie einer 
a J ] f ä 1 } i gen. WAr-: der g u :' ~n a <; h ~: ~~ g /1 r~ II e r r n ~ TrI 0 I I} T~ Z U ~ eis ~ f; Tl 
bzw. slcn ddful elnZ,lScL~,,,Il. Wenn neIn, .... dlum /lIcht. 
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Dip vorliegende Anfrage bertntwort.e ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Die im Sachverhalt erhobenen Vorwürfe waren bereits in d,er 

Vergangenheit Gegenstand von ÜberprUfungen seitens der 

Startt.sanw~llschaft und d('f' Ger'jchlp, wobpi jeweils lceine 

GrUnde für die weitere Verfolgung von Beamlen gefunden wur­

den. 

Zu Frage 2: 

Am 2. Juli 1975 (und nichl wü~ in der' Anfrage angeführt 27. 

Mai) wurde von der Bundespolizeidirektion Graz auf Ersuchen 

der Bundespolizeidirektion Salzhurg eifl Fernschreiben an 

diese Behörde abgesetzt. Die Information, daß Smollin entmÜn­

digt sei, stützte sich auf eine Mitteilung der Staatsanwalt-

schaft Graz vom 27. Mai 1975; dies ist aus dem Text des Fern­

schrejbens klar ersichtlich. 

We i t ers geh t aus d(~rn Tex t. hervor, daß die Entziehung der 

Gewerbeberechtigung anh~.Dgig war. Andere an die Bllllclespolizei­

direkt.ion Salzburg weitergegebene Informationen stUtzten sich 

Cl u f bei cl e c B und<" S po] i z p i. <l j r cd{ t ion G ra Z vor h an <h-"m e Auf z e i. eh -

nllngen von FpstnahmeJ1 allfgrund gertchLlicher Haftbefehle 

(1966: wegen § 197, 183, 486a, 205 StG 1970 wegen § 129 I b 

StG, 1971 wegen § 209 SlG) bzw. auf Unterlagen betreffend 
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Anzeigeerslallung durch Dritle. Dabei wurde lediglich be~ich­

tet, HerrSmollin sei wegen krimineller Delikte in Erschei­

nung getreten; von irgendwelchen Verurteilungen war nicht die 

Rede. 'Demzufolge besteht kein Anlaß, Schritte irgendwelcher 

Art zu setzen. 

Zu Fragen 3 und 4: 

Herr Smollin hat im Laufe der Zeit zahlreiche Beschwerden 

eingebracht bzw. Anzeigen erstaltet und dabei Vorwürfe erho­

ben, die weit über jene im Sachverhalt hinausgehen. 

Es wurde seinerzeit zweifelsfrei erhoben, daß für das Vorlie­

gen von strafbaren Handlungen keinerlei Anhaltspunkte beste­

hen. 

Alle bisherigen Eingaben wurden im Hinblick auf die Bestimmun­

gen des § 86 StPO der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Weder die 

Staatsanwaltschaft noch die mit der Angelegenheit befaßten 

Gerichte fanden damals genügende GrUnde für die weitere Ver­

folgung des Beamten. 

Die aufgrund des nUlJllIeht~ darges Leillen Sachverhal tes ge­

pflogenen Ermittlungen erbrachten insbesondere im Hinblick 

auf den fii LL lerwPl le vf::!r'sLr'ich(~npn 'lei traum (nahezu 15 .Jahre) 

und den Umstand, daß sich elf!!' a,ng(~schuldigt(} Beamte auf we-­

sentliche Einzelheiten nichl mehr erinrlern konnte, ein Ergeb­

nis, welches eines für die Erst.altung einer Strafanzeige 
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erforderliclwn sachlichen Substratos (~fllbehrt. Unter diesem 

Gesichtspunkt bestand keine Notwendigkeit rUr das Ergreifen 

weiterer Schritte nach Maßgabe des § 84 StPO. 

Zu Frage 5: 

\ 

Wie sich bereits aus der Boantwortung vorstehender Fragen 

ergibt, habe ich - soweit die von Herrn Smollin erhobenen 

Vorwiir f(~ 11 i eh t. ohneh 1 n bere i t s Gegen stand von Un ter s uchungen 

seitens der Staatsanwaltschaft bzw. der Di~nstbehHrde, die zu 

ke i ner we i teren Ver' f 01gung des b(~ s ehul <l i gt en Beamten führ ten , 

waren - mit allen zu Gebote stehendpTl Mitteln versucht, <Ien 

mir zugekommenen Sachverhall aufzuklären. Im Lichte des Er-

mitt.lungs0rgehni.sses sehe ich keine V(~ranlassung, an Herrn 

Smollin eine allfällige Wiedergutmachung zu leisten. 
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